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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

 
 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4414/J-NR/2015 betreffend Diskriminierung in der 
Arbeitswelt aufgrund der Religion in den Jahren 2012-2014, die die Abg. Edith Mühlberghuber, 
Kolleginnen und Kollegen am 26. März 2015 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 bis 4: 
Die Agenden der Gleichbehandlungsanwaltschaft fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums für Bildung und Frauen. 
 
Zu Fragen 5 bis 7: 
Die Gleichbehandlungskommission, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 
für Bildung und Frauen fällt, arbeitet in drei Senaten, wobei die Senate I und II Diskriminierungen 
in der Arbeitswelt prüfen. Der Senat I der Gleichbehandlungskommission ist zuständig für die 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt, Teil I des Gleichbehandlungs-
gesetzes, BGBl. I Nr. 66/2004 idgF, aber ebenso, wenn ein Fall sowohl die Gleichbehandlung 
von Frauen und Männer in der Arbeitswelt als auch die Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
Religion (Mehrfachdiskriminierung) betrifft. In den Jahren 2012 bis 2014 wurden zwei derartige 
Anträge eingebracht. In einem Fall wurde das Tragen eines Kopftuches als Grund für die 
Diskriminierung festgestellt. Das zweite Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
Der Senat II der Gleichbehandlungskommission ist zuständig für die Gleichbehandlung in der 
Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, 
des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung), Teil II des Gleichbehandlungs-
gesetzes, BGBl. I Nr. 66/2004 idgF. In den Jahren 2012 bis 2014 wurden 13 Anträge einge-
bracht. In zwei Fällen wurde eine Diskriminierung auf Grund der Religion festgestellt, wobei in 
einem Fall das Tragen eines Kopftuchs den Grund der Diskriminierung darstellte. In einem Fall 
wurde keine Diskriminierung festgestellt, in vier Fällen wurde das Verfahren durch Zurück-
ziehung bzw. Zurückweisung wegen Unzuständigkeit beendet. Sechs Fälle sind derzeit noch 
offen. 
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Zu Fragen 8 bis 10: 
Darüber liegen dem Bundesministerium für Bildung und Frauen keine Informationen vor. 
 
 
 

Wien, 21. Mai 2015 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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